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zu sparen, und die Rechtsbindung 
der Jugendhilfe
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Einleitung Jedermann weiß es: 
die öffentlichen Haushalte sind 
gegenwärtig in einem desolaten 
Zustand. Im Bund sollen durch 
ein Sparpaket in einem bis jetzt 
nicht gekanntem Ausmaß etwa 
80 Milliarden Euro bis 2014 
eingespart werden.1 In Hamburg 
fehlen Ende Mai 500 Millionen 
EUR2, die durch entsprechende 
Sparmaßnahmen bis 2012 
kompensiert werden sollen. 

Dieser Beitrag soll ein paar 
Schlaglichter auf die Gründe 
werfen, die dazu führen, dass vor 
allem der Sozialbereich im Visier 
der Sparpolitik steht. Und er soll 
erläutern, inwiefern die Sparpoli-
tik notwendigerweise in Konfl ikt 
mit der Rechtsbindung der Sozi-
alleistungsträger, hier der öffent-
lichen Jugendhilfeträger, gerät.3

Ausgangspunkt: Sozialpolitik 
ist immer zu teuer Jedem poli-
tisch interessierten Zeitgenossen 
ist sofort klar, dass die in Aussicht 
gestellten Kürzungen in erster 
Linie den Sozialbereich betreffen. 
Es bedarf gar nicht einer ausdrück-
lichen Vermittlung des Gedankens, 
dass hier angebliche Sachzwänge 
regieren. Die gängigen Argumente 
brauchen bloß „angetippt“ werden, 
damit alle Welt Bescheid weiß: 
Wir als Exportnation sind darauf 
angewiesen, dass die Lohn- und 
Lohnnebenkosten niedrig blei-
ben oder weiter gesenkt werden 
müssen; Gewinne müssen dage-
gen möglichst steigen, weil davon 
– letztlich – auch die Arbeitneh-
mer abhängen. Weiter müssen die 
Banken mit noch nie gesehener 
Staatsverschuldung gerettet 
werden, weil von ihrer Fähigkeit, 

1 FAZ vom 08.06.2010.

2 Hamburger Abendblatt vom 15.06.2010.

3 Dass hierbei schwerpunktmäßig auf die Ham-
burger Praxis eingegangen wird, folgt keiner be-
sonderen Beweisabsicht, sondern ist Resultat des 
Umstandes, dass der Verfasser in Hamburg ansäs-
sig ist und als Leiter des Studienschwerpunktes 
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit des Depart-
ments Soziale Arbeit die Entwicklungen in dieser 
Stadt besonders verfolgt.

seinerseits aus dem privat bilan-
zierten Wirtschaftswachstum die 
Quellen seiner politischen Macht 
bezieht. Die braucht er im Ver-
hältnis zu seinen Konkurrenten, 
denen gegenüber er um mehr in-
ternationales Gewicht ringt: auch 
mit teurem, aber unersetzlichem 
Kriegsgerät und seiner Truppe. 
Einsparungen dürfen keinesfalls 
die Bündnisfähigkeit Deutschlands 
gefährden, dies wäre „Sicher-
heitspolitik nach Kassenlage“. 

Auch Kultur und Sport fi nan-
ziert der Staat, überprüft dabei 
jedoch genau, inwiefern solche 
Ausgaben seinem Renommee bzw. 
der Pfl ege des nationalen „Wir“ 
zugutekommen. In diesem Sinne 
erscheinen dann die Kosten z. B. 
für die neue Elbphilharmonie oder 
die Kosten für den neuen Vertrag 
mit Joachim Löw als lohnende 
Kosten; diejenigen, die für Kultur-
projekten oder einer kommunalen 
Schwimmhalle anfallen dagegen 
eher als verzichtbare Unkosten. 
Bei Bildung und Wissenschaft 
kommt es darauf an: einerseits 
sind diese Ausgaben sehr notwen-
dig, nämlich insoweit, als durch 
sie allgemeine Bedingungen des 
Wirtschaftswachstums hergestellt 
werden: Um im Weltmaßstab 
erfolgreich zu sein und zu bleiben, 
müssen innovative Produkte zu 
weltmeisterlichen Gestehungs-
kosten von dafür ausgebildeten 
Arbeitskräften produziert werden 
können. Für all dies ist Bildung 
und Wissenschaft einschließlich 
der Fähigkeit, Lesen, Schreiben, die 
Grundrechnungsarten zu beherr-
schen, unabdingbar. Andererseits 
verbergen sich in diesen Kosten 
auch solche Bestandteile, die sich 
nicht ohne weiteres in gute Bedin-
gungen des Wirtschaftswachstums 
ummünzen lassen: Die sittliche 
Bildung von Bevölkerungstei-
len, die von der Wirtschaft gar 
nicht mehr und in dem Umfang 
nachgefragt werden, verschiebt 

Kredit zu schöpfen, jedes Geschäft 
in Hamburg, Deutschland und der 
Welt abhängig ist. Zugleich muss 
die Staatsverschuldung durch 
Kürzungen im Sozialbereich, 
gesenkt werden, damit kom-
mende Generationen nicht dafür 
aufkommen müssen, dass wir 
über unsere Verhältnisse leben. 

An diesen widersprüchlichen Be-
funden – einmal müssen Einkom-
men sinken, einmal müssen sie 
steigen; einmal müssen Ausgaben 
sinken, einmal müssen sie steigen 
– fällt auf, wie sehr die moderne 
kapitalistische Gesellschaft sich 
dem Ziel des Wirtschaftswachs-
tums verschrieben hat. Denn dies 
ist der Maßstab, der angelegt wird, 
um einmal ein Sinken, einmal 
ein Steigen der genannten Grö-
ßen als notwendig zu behaupten. 
Und diesem Maßstab folgen 
auch die Staatsausgaben4 die 
offenbar eine Hierarchie kennen, 
die der Zwecksetzung der zu 
fi nanzierenden Aufgaben folgt. 

Ein paar Beispiele verdeutlichen 
dies: Staatsausgaben, die sich 
tendenziell positiv auf das Wirt-
schaftswachstum auswirken, oder 
jetzt in Zeiten der Krise, Banken 
und produzierendes Gewerbe vor 
Zusammenbrüchen bewahren 
sollen, sind – wegen ihrer „syste-
mischen Bedeutung“ – offenbar 
dabei die wichtigsten. Verkehrs-
verbindungen und Infrastruktur 
braucht die Wirtschaft, fehlende 
Breitband-Verbindungen auf 
dem Land sind ein K.O.-Kriteri-
um für den Standort. Ausgaben 
für die Verwaltung, die innere 
Sicherheit, die Justiz usw. sind 
unverzichtbar, da es sich hier um 
den herrschaftlichen Rahmen 
einer Marktwirtschaft und ihres 
staatlichen Garanten handelt, der 

4 Es wird im Folgenden vereinfachend von 
„Staatsausgaben“ unabhängig von der Form der 
Verausgabung (Subventionen, Beschaffungsver-
träge, Eigenverwaltung einer öff.-rechtl. Körper-
schaft usw.) und unabhängig von der handelnden 
staatlichen oder unterstaatlichen Körperschaft 
gesprochen, da sich der genannte Befund in allen 
genannten Bereichen aufzeigen lässt.

Knut Hinrichs 
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die Beurteilung dieser Kosten 
eher in den Bereich des Sozialen. 

Und damit ist man bei dem 
Posten angelangt, dessen Wich-
tigkeit von der Politik zwar stets 
behauptet, dann jedoch ziel-
führend dementiert wird: dem 
Bereich des Sozialen. Das Dementi 
erfolgt dabei sehr grundsätzlich: 
Sozialausgaben werden nämlich 
gerne als „Wohltaten“ bezeichnet, 
„die wir uns nicht mehr leisten 
können“. Die Politik spricht damit 
etwas umständlich aus, dass sie 
Sozialausgaben für „zu teuer“ hält 
im Unterschied zu den unverzicht-
baren sonstigen Staatsausgaben, 
die folgerichtig auch nicht als 
Wohltaten bezeichnet werden. 

Allerdings werden auch nicht 
alle Sozialausgaben als Wohltaten 
bezeichnet. Sie stehen jedoch 
ständig im Verdacht, Wohltaten zu 
sein. Damit sind vor allem diejeni-
gen Sozialausgaben gemeint, die 
bloß in den Lebensunterhalt und 
die Lebensführung der Menschen 
eingehen, die auf diese Leistungen 
ange-wiesen sind. Sie heißen des-
halb auch „konsumtive“ Staatsaus-
gaben. Diese führen nicht zu mehr 
Wachstum, tragen also nicht zum 
Gemeinwohl der marktwirtschaft-
lichen Ordnung bei und müssen 
sich folgerichtig permanent 
darauf befragen lassen, inwiefern 
sie nicht gleichwohl notwendige 
Bedin-gung des Wachstums oder 
letztlich doch verzichtbar sind

Dies zeigt, wie sehr auch die Aus-
gaben für das Soziale unter den 
Zweck des Wirtschaftswachstums 
praktisch subsumiert sind, letztlich 
ihm zu dienen haben. Wenn sie 
dafür keine positive Wirkung ver-
sprechen, stehen sie auf dem Prüf-
stand. Dieser Standpunkt schließt 
dann als Extrempunkt z.B. auch 
ein, dass vor allem bei Hartz-IV-
Empfängern zu sparen ist, also bei 
jenen Menschen, deren Lebensun-
terhalt von der Wirtschaft gestri-
chen wurde und die keinerlei Aus-
sicht mehr darauf haben, wieder 
von einem Lohn leben zu können. 

Die Sozialkosten für diese Perso-
nengruppe lohnen sich am we-
nigsten, Kürzungen drängen sich 
der Politik daher am meisten auf.5 

Der soziale Bereich insgesamt 
ist also knapp zu halten, während 
andere, „investive“ Staatsausgaben 
gut angelegt erscheinen. Damit soll 
nicht gesagt sein, dass dort nicht 
auch mit dem Standpunkt besse-
rer Effi zienz um Einsparungen 
gerungen wird. Aber wenn man 
beide Staatsausgaben nebenei-
nander stellt, erscheint es stets 
als ein Sachzwang, das Geschäft 
zu befördern und Sozialausgaben 
zu kürzen: Sozialpolitik kann nur 
das ausgeben, was zuvor – in der 
Wirtschaft, wo sonst? – verdient 
wurde. Es gibt kaum eine poltische 
Debatte, in der nicht diese Sach-
zwang-Logik bemüht wird. Sie ver-
mittelt die Generalabsolution für 
jede alte oder neue Härte, die den 
Menschen präsentiert wird. Aller-
dings: Es ist dies der Sachzwang 
der modernen kapitalistischen Ge-
sellschaften, und zwar wegen der 
Sache, die erst politisch gewollt ist 
und dann zu lauter Maßnahmen 
zwingt: wachsender Reichtum in 
privater Hand und ein politisches 
Gemeinwesen, das seine Gesell-
schaft hierfür bis in ihre letzte 
Pore dienstbar gemacht hat – um 
sich dann mittels Steuern und 
Verschuldung an diesen Erträgen 
für seine Vorhaben zu bedienen.6 

5 Die Einführung von Elterngeld und Elternzeit 
im Jahr 2007 ist die die Ausnahme bestätigende 
Regel; folgerichtig soll das Elterngeld im Rah-
men des großen Sparpaketes 2010 auch wieder 
gekürzt werden, insbesondere soll es auf Hartz-
IV-Leistungen angerechnet werden, vgl. SZ vom 
16.07.2007. Auch eine Auskunft darüber, welche 
Kinder erwünscht sind und welche nicht.

6 Zu der historischen Entwicklung seit dem 2. 
Weltkrieg, die zu einer immer radikaleren Pro-
pagierung der Marktwirtschaft geführt hat vgl. 
Dahme, Krise der öffentlichen Kassen und des 
Sozialstaats, APuZ Heft 12/2008. – Wem an die-
ser Stelle eine „neoliberale Politik“ einfällt, der 
er die Verantwortung für diese Rechnungsweise 
zuzuweisen gewohnt ist, möchte ich zu bedenken 
zu geben: ist eine andere Politik als diejenige, die 
sich dem Wirtschaftswachstum verpfl ichtet weiß, 
eigentlich im Angebot? Was, wenn neoliberale 
Politik nur den Inhalt der Staatsraison bürgerlicher 
Staaten vorantreibt?

Fest steht damit eines: In der 
Hierarchie staatlicher Ausgaben 
stehen die Sozialausgaben ganz 
unten. Sie kommen bei staatlichen 
Sparprogrammen als erstes in 
den Blick und stehen unter dem 
größten Rechtfertigungsdruck. 

Erwartungen an das Recht zur 
Sicherung sozialer Leistungen 
All jene, die mit der Kürzung von 
Sozialleistungen unzufrieden sind, 
sind es gewohnt, der Politik das 
Sozialstaatsprinzip entgegenzu-
halten. Denn, so kann man fragen, 
bei allem Sparwillen und aller 
Entschlossenheit, den Sozialstaat 
zu einem immer besseren Ensem-
ble guter Bedingungen für das 
Wirtschaftswachstum am Standort 
Deutschland7 weiterzuentwickeln 
– gilt nicht das verfassungsrecht-
lich verbürgte Sozialstaatsgebot 
nach Art. 20 Abs. 1 GG? Danach 
soll doch der Staat nicht bei der 
formellen Rechtsstaatlichkeit ste-
hen bleiben, sondern auch soziale 
Gerechtigkeit verwirklichen.8 Auf 
Sozialleistungen haben die Bürger 
doch im Regelfall Rechtsansprü-
che, vgl. § 38 SGB I, sodass sie die 
Leistungen im Zweifel einklagen 
können. Hierfür steht eine nach 
Art. 19 Abs. 4 GG garantierte Sozi-
al- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 
zur Verfügung, die die Behörden 
dazu zwingt, das Sozialrecht rich-
tig anzuwenden. Darüber hinaus 
kann der Bürger auch das Bundes-
verfassungsgericht anrufen oder er 
und sein Interesse werden durch 
eine entsprechende Richtervorlage 
zum Gegenstand einer verfas-
sungsrechtlichen Prüfung der 
von der Verwaltung angewandten 

7 Die Erfolge der Schröder-Regierung bei der 
Senkung deutscher Lohn(neben)kosten durch die 
Agenda 2010 fährt die aktuelle Bunderegierung 
beim Wirtschaftswachstum gerade ein und ver-
teidigt sie gegen französische Forderungen nach 
Lohnsteigerungen in Deutschland: „Dort wo wir 
stark sind, werden wir unsere Stärken nicht auf-
geben“, sagt Kanzlerin Merkel (FAZ, 21.03.2010) 
und gibt damit etwas zynisch zu Protokoll, was sie 
für eine Stärke Deutschlands hält: niedrige Löhne. 
Vielleicht hat sie damit sogar recht.

8 BVerfGE 5; 198; 40, 133; 52, 348.

Knut Hinrichs 



standpunkt : sozial 2/2010

18

Th
em

a

Knut Hinrichs 

Normen – wie jetzt bei der Über-
prüfung der Hartz-IV-Regelsätze.9

Allerdings: Diesen rechtlichen 
Schutz haben bedürftige Bürger 
auch durchaus nötig, denn bei den 
Sozialleistungsträgern werden die 
durch die Politik vorgegebenen 
Sparvorgaben mit allen zulässigen 
und bisweilen eben auch unzu-
lässigen Mitteln gegenüber den 
Betroffenen um- und durchgesetzt 
und manchmal steht sogar das zu 
Grunde liegende Gesetz im Wider-
spruch zur Verfassung – wie das 
SGB II hinsichtlich der schon ange-
sprochenen Hartz-IV-Regelsätze.10 

Es bleibt also zu fragen, wel-
chen Schutz das Recht für so-
ziale Leistungen bereit hält. Im 
Folgenden soll am Beispiel der 
Jugendhilfe gezeigt werden, dass 
diese keine Wohltaten für die 
Betroffenen bereithält, sondern 
notwendig ist zur Sicherung der 
Institution Familie und ihrer 
Leistungen; dass ihr aber von der 
Sparpolitik ständig der Verdacht 
entgegengebracht wird, sie sei zu-

9 BVerfG, Urteil vom 09.02.2010 – 1 BvL 1/09, 
1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09; http://www.bverfg.de/ 
entscheidungen /ls20100209_1bvl000109.html. 
– Ein Wort zu dieser Entscheidung: das Gericht 
hat dort weder eine materielle Besserstellung 
der Armen verlangt, noch darauf gedrungen, mit 
„spätrömischer Dekadenz“ aufzuräumen, wie es 
in der Tagespolitik geheißen hat. Stattdessen ist 
ein grundrechtliches Recht auf Sicherung des Exi-
stenzminimums aus der Menschenwürdegarantie, 
Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. dem Sozialstaatsgebot des 
Art. 20 Abs. 1 GG postuliert worden. Mit anderen 
Worten: ein „Recht auf Armut“, das niemanden 
verhungernd zurück- und aus dem Kollektiv des 
gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Le-
bens entlässt (1). Dabei hat der Gesetzgeber einen 
Gestaltungsspielraum, der verfassungsrechtlicher 
Überprüfung nicht zugänglich ist (2). Die Höhe 
des Pausschalleistungsanspruchs, auf das sich 
dieses Recht zusammenkürzen darf, muss der Ge-
setzgeber transparent machen, darf es also nicht 
„ins Blaue hinein“ schätzen (3) und muss für aty-
pische Fälle Vorsorge treffen (4). Das Urteil zeigt, 
wie sehr sich die Rechtsordnung auf die zuneh-
mende Präsenz von Armut in einer Gesellschaft 
des Reichtums einstellt und sie damit normal 
macht (vgl. hierzu Schnath, Das neue Grundrecht 
auf Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums, NZS 2010, 297-302). Dass 
die Hoffnung auf die Menschenwürdegarantie 
mit der Abtretung der Defi nitionshoheit über ih-
ren Inhalt weitgehend zusammenfällt, habe ich 
bereits an anderer Stelle vertreten, vgl. Hinrichs, 
Leistungen und Sanktionen – Zur Neudefi nition 
der Menschenwürde durch die Hartz-IV-Gesetze, 
KJ 2006, 195.

10 Ebd. 

mindest in Teilen überfl üssig für 
das Allgemeinwohl. Sodann ist zu 
fragen: Wie verhält sich die Justiz 
als Kontrollmacht des Sozialstaats 
zu diesem Konfl ikt? Verfolgt sie 
in ihren Entscheidungen soziale 
Gerechtigkeit? Schließlich soll 
ein Blick auf neuere Entwick-
lungen innerhalb der Rechtspre-
chung eingegangen werden. 

Jugendhilfe und ASD als 
Paradefall für den Konfl ikt 
von Sparprogramm und 
rechtlicher Garantie sozi-
aler Leistungen Auch in der 
Jugendhilfe zeigt sich der Kon-
fl ikt zwischen dem Ziel eines 
möglichst groß ausfallenden 
Wirtschaftswachstums mit der 
daran hängenden Sorge um die 
Geldwertstabilität einerseits 
und dem staatlichen Ziel der 
Sicherung des familialen Auf-
wachsens von Kindern. Welcher 
Problemlage der Familien sieht 
sich der ASD gegenüber? 

Die Lage in den 2000er-Jahre 
Schauen wir zurück in die letzte 
Dekade, ergibt sich folgendes Bild: 
Das Wirtschaftswachstum gebietet 
die Senkung der Lohn- und Lohn-
nebenkosten, sowie eine Senkung 
der Kosten für die Betreuung 
der Langzeitarbeitslosen bei 
gleichzeitiger Effektivierung der 
Vermittlung zu für die Arbeitneh-
mer schlechteren Bedingungen, 
dies war der überparteiliche 
Konsens der Agenda 2010 aus 
dem Jahre 2003. Viele Menschen 
haben keinen Lebensunterhalt, 
sie beziehen nun Hartz IV, weil 
in den Unternehmen mit weniger 
Beschäftigten erfolgreich mehr 
Gewinn produziert wird. Ange-
strebtes Resultat der Reformen 
war sehr schnell die Etablierung 
eines Niedriglohnsektors, in dem 
es zum Überleben kaum reicht, 
sodass mehr Menschen als früher, 
sogar mehr Menschen als erwartet, 
Arbeitslosengeld II und Sozialgeld 
benötigen, um durch Aufstockung 

über die Runden zu kommen. 
Auch die „normalen“ Lohnabhän-
gigen müssen erheblich Einkom-
menseinbußen hinnehmen. Auf 
jeden Fall müssen sie länger am 
Tag und im Leben arbeiten. Und 
die Arbeit selbst wir härter. 

Privatleben und Familie sind für 
die Menschen das wichtigste im 
Leben.11 Trotz all der realen Wid-
rigkeiten des Erwerbslebens, die 
es der Sache nach nahelegen, der 
eigenen misslichen ökonomischen 
Situation auf den Grund zu gehen, 
erhoffen sich die Menschen in 
der Familie einen Ausgleich, eine 
Kompensation ihrer prekären 
Lebenssituation. Der zeitliche, 
räumliche und materielle Rahmen 
für diese Kompensationsleistung 
der Familie ist allerdings von den 
Unternehmen und einer Poli-
tik, die sich für wirtschaftliche 
Sachzwänge mehr als einsichtig 
gezeigt hat, konsequent reduziert 
worden12 – siehe oben. Immer 
mehr fehlt es bei den Menschen 
an dem, was man zur Bewältigung 
des familialen Alltags braucht. Die 
Geldnot vieler Familien verlangt 
von den Eltern Verzichtsanstren-
gungen, die mittels elterlicher Sor-
ge auch gegenüber den Kindern 
durchgesetzt werden müssen. Die 
Anforderungen moderner, für den 
einzelnen möglicherweise sogar 
mehrerer Arbeitsplätze, nagen 
an der Zeit, die für die Familie 
und das Privatleben bleibt. Schon 
dieser materielle Mangel an fi nan-
ziellen und zeitlichen Ressourcen 
führt zu – seelisch oder körperlich 
wirkenden – gewaltsamen Erzie-
hungsmethoden, zur Vernachläs-
sigung der Kinder, zu chronischer 
Überforderung der Familien. 
Gleichzeitig nehmen die Anforde-
rungen an die Kinder zu: nur stell-
11 Für 90% der Menschen in Deutschland ist die 
Familie der wichtigste Bereich in ihrem Leben, vgl. 
den Siebten Familienbericht der Bundesregierung, 
BT-Drucks. 16/1360, S. XXIV. 

12 Vgl. zur beabsichtigten Kürzung des Eltern-
geldes die Fn. Nr. 5.
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vertretend sei die Verkürzung der 
Schulzeit zum Erwerb des Abiturs 
unter Beibehaltung der früheren 
Stofffülle genannt, ein Umstand, 
der von den Eltern verlangt, mehr 
oder weniger regulär Nachhilfeun-
terricht für ihre Kinder zu geben. 
Fast banal zu erwähnen, dass diese 
Aufgabe Akademikerfamilien 
leichter fällt als anderen Eltern; 

zumal bei ersteren im Zweifel 
die materiellen Ressourcen für 
das Auffangen von Bildungsde-
fi ziten vorhanden sind. Auch die 
Konkurrenzbedingungen für das 
Privatleben werden also härter. 

Neben diesen materiellen 
Einbußen und den durch sie 
bedingten Mangellagen und Fehl-
entwicklungen in den Familien 

zeigt sich aber mit schwieriger 
werdender materieller Lage um 
so radikaler, dass der Wunsch 
nach familiärer Kompensation 
der im bürgerlichen Wettbewerb 
erlittenen Schäden nicht aufgeht, 
weil er nicht aufgehen kann. Wie 
soll eine Liebesbeziehung – auch 
wenn sie gelingt – über zuneh-
mende Armut oder eine schlechte 
Wohnung oder Überarbeitung 

hinweghelfen? Dies sind für sich 
genommen inkommensurable 
Größen, die von den Betroffenen 
gleichwohl zusammengeschlossen 
werden – moralisch angeleitet 
durch eine Öffentlichkeit, die 
nichts selbstverständlicher fi ndet 
als dies. Fatalerweise wird durch 
die Indienstnahme des familiären 
Privatlebens für die erhoffte Kom-

pensation das Privatleben selbst 
prekär. Denn die modernen Fami-
lienmitglieder haben sich längst 
daran gewöhnt, ihre Kompensati-
onswünsche in Rechtsansprüche 
auf Entschädigung zu verwandeln, 
die umso erbitterter geltend 
gemacht werden, je weniger sie 
aufgehen: Gewalt gegen Frauen 
und Kinder wegen Nichterfüllung 
eingeforderter Glückserfüllung 

und Anerkennung ist an der 
Tagesordnung; verletzte Ehre wird 
im privaten Kampf ums Glück 
gegen rivalisierende Verwandte 
und Freunde eingesetzt; meist die 
eigenen Kinder sind Opfer von 
seelischen Verletzungen oder sexu-
ellen Übergriffen. Verwahrlosung 
und Elend bestimmen den Alltag 
vieler Kinder und Jugendlichen, 

Foto: Andrea Behrendt
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die dabei, wiederum angeleitet 
durch das Ideal von Selbstverwirk-
lichung in der Konkurrenz, selbst 
verrohen und durch wachsende 
Jugendkriminalität in einem bis 
jetzt nicht gekannten Ausmaß 
auf sich aufmerksam machen. 
Ergänzt wird dieses Bild durch 
eine wachsende Zahl psychischer 
Erkrankungen, die ihrerseits zu 
den Risikofaktoren für Kinder 
zählen und im Wirrwarr familiärer 
Ansprüche reiche Nahrung fi nden. 

Eine begriffl iche Überlegung 
bestätigt also das empirische 
Bild13: mit wachsender Verar-
mung der Bevölkerung steigen 
die Jugendhilfebedarfe seit 
Jahren kontinuierlich an. 

Der gesetzliche Auftrag des 
Jugendamtes und des ASD 
Der ASD als zentrale Stelle des 
Jugendamtes reagiert auf diese 
Bedarfslage nach dem zu Grunde 
liegenden SGB VIII mit einer funk-
tionalen Verknüpfung von Hilfe 
und Kontrolle. Dabei beruht die 
helfende Seite auf dem Prinzip der 
Freiwilligkeit. Vor allem die Eltern 
werden präventiv gefördert durch 
Unterstützung und Beratung (§§ 
16 ff. SGB VIII), es wird versucht, 
sie durch sozialpädagogische, 
beraterische und therapeutische 
Dienstleistungen in den Stand zu 
versetzen, die ihnen rechtlich zu-
gewiesenen Elternverantwortung 
(Art. 6 GG, §§ 1626 ff. BGB) wieder, 
oder überhaupt wahrzunehmen 
(§§ 27 ff. SGB VIII). Die kontrollie-
rende Seite, die im Hinterkopf des 
handelnden Sozialarbeiters/der 
Sozialarbeiterin stets präsent ist, 
besteht zunächst in der Verfah-
rensherrschaft des ASD mit dem 
Inhalt, bei möglicherweise vorlie-
genden Kindeswohlgefährdungen 
(§ 8a SGB VIII) das Familienge-
richt anzurufen, welches dann, 
bei drohenden oder manifesten 

13 Vgl. Komdat Jugendhilfe, 03/2005, S. 2: 
„Mehr Hilfen für weniger Geld“ und 03/2007, S. 
5: „Hilfen zur Erziehung gehen mit Armut einher“. 
Zur Situation in Hamburg vgl. BürgerschaftsDrs 
19/5682 vom 13.03.2010, Anlage.

Kindeswohlgefährdungen (§ 1666 
BGB) Eingriffe in das elterliche 
Sorgerecht vornimmt. In Eilfäl-
len darf das Jugendamt, meist in 
Gestalt des Kinder- und Jugendnot-
dienstes diese Eingriffe vorläufi g 
selbst vornehmen, § 42 SGB VIII. 

Leistungen und Eingriffe zielen 
insgesamt darauf ab, die Eltern 
dazu anzuhalten, die Kinder zu 
einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähige Persön-
lichkeit (§ 1 Abs. 1 SGB VIII) zu 
erziehen, sich also der Bewältigung 
des Alltags mit all seinen schlech-
ten Bedingungen zu widmen 
und dabei die Opferbereitschaft 
aufzubringen, die Kinder trotz 
dieser schlechten Bedingungen 
gut zu erziehen. Wo dies nicht 
mehr möglich ist, steht ein Entzug 
der elterlichen Sorge bzw. deren 
staatlicher Ersatz an. Das recht-
liche Instrumentarium orientiert 
sich dabei an den Grundsätzen 
der Subsidiarität (§§ 10, 27 Abs. 1 
SGB VIII; Kurzfassung: Hilfe nur 
zur Eigenverantwortung) und der 
Verhältnismäßigkeit (vgl. § 1666a 
BGB; Kurzfassung: Eingriffe sind 
ihrer Intensität nach so gering wie 
möglich, so weitreichend wie nötig 
zu gestalten), wobei beides durch 
ein Gebot der Kooperation der El-
tern mit dem Jugendamt (§ 8a Abs. 
1, 3 SGB VIII) verknüpft wird. 

Damit ist klar, dass das Jugend-
amt einen Auftrag wahrnimmt, 
der nicht als bloße Wohltat 
bezeichnet werden kann, sondern 
eine elementare Sicherung des 
bürgerlichen Gemeinwesens dar-
stellt, die dieses zwingend braucht. 
Denn offenbar ist es einem 
kapitalistischen Gemeinwesen 
mit Sachnotwendigkeit so fremd, 
mit Kindern ihren Bedürfnissen 
entsprechend umzugehen, dass 
es des Verfassungsauftrags des 
staatlichen Wächteramtes (Art. 6 
Abs. 2 S. 2 GG), der Institutionen 
der Jugendämter und Familienge-
richte, der freien Wohlfahrtspfl ege 

sowie der Profession der sozialen 
Arbeit bedarf, um zumindest die 
elementaren Voraussetzungen für 
ein Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen sicherzustellen. 

Dementsprechend ist dieses 
Normprogramm auch rechtlich 
verbürgt: Behörden und Ge-
richte müssen diese Programm 
einhalten; es werden fachliche 
Standards14 erwartet, die zu 
berücksichtigen sind und durch 
Aufsichtsbehörden überwacht 
werden; es werden Rechtsansprü-
che gewährt, die keinen Finanzie-
rungsvorbehalt kennen; all dies 
unterliegt der grundsätzlich vollen 
Kontrolle durch die Gerichte.

Konfl ikte mit der Sparpolitik 
Dies hindert freilich die Politik 
nicht daran, permanent die Frage 
aufzuwerfen, ob das nicht auch 
billiger zu haben ist, denn, man 
erinnere sich: Sozialausgaben 
haben sich politisch daran zu 
bewähren, dass sie – letztlich 
– einen Beitrag zu Wirtschafts-
wachstum und Allgemeinwohl 
leisten. Und wenn man die Frage 
so aufwirft, wird man natürlich 
auch in der Jugendhilfe fündig. 
Und zwar in mehrerlei Hinsicht.

Personalkosten Der Politik sind 
die Personalkosten zu hoch. Sozi-
alarbeiter und Sozialarbeiterinnen 
mussten in den letzten Jahren u.a. 
durch den im Jahr 2005 vereinbar-
ten TVöD erhebliche Reallohnsen-
kungen und eine Intensivierung 
der Arbeit durch eine Ausdünnung 
des Personals und gleichzeitig 
steigende Bedarfe hinnehmen.15 
Öffentliche und freie Träger haben 
mittlerweile große Probleme, ihre 
Stellen zu besetzen, nicht zuletzt 
deshalb, weil die Arbeit härter 

14 Vgl. hierzu Münder, Rechtsfolgen bei Verlet-
zung professioneller Standards, ZfJ 2001, 401 ff.

15 Die Frage ist bei der Gewerkschaft ver.di aller-
dings durchaus umstritten. Vgl etwa: http://www.
netzwerk-verdi.de/fileadmin/Material/TVOED_
nachgerechnet.pdf; Das Netzwerk ver.di kommt 
hier zu einer überwiegenden Reallohnsenkung, 
wenn man die Lebensarbeitszeit betrachtet.
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geworden ist und die Einkommen 
kaum noch auskömmlich sind.16 
Neben einer Verschlechterung 
der Lebenssituation der Fach-
kräfte bleibt dies natürlich auch 
nicht folgenlos für die Qualität 
der zu leistenden Arbeit: in den 
ASDs kommt es immer wieder zu 
Überlastanzeigen17; die Fachkräfte 
müssen zu viele Fälle bearbeiten, 
um sich ihrem Klientel noch mit 
der gebotenen Aufmerksamkeit zu 
widmen. In allen Fällen, in denen 
Kinder wegen Misshandlung 
und Vernachlässigung zu Tode 
gekommen sind, konnte man in 
der Zeitung nachlesen, dass dieser 
Umstand: die notorische Überla-
stung der Fachkräfte zumindest 
als Mitursache diskutiert wurde.18

16 Bezeichnend war in diesem Zusammenhang 
die Parteinahme der damaligen Bundesfamilien-
ministerin v. d. Leyen für die Erzieherinnen und 
Erzieher im Kita-Streik 2009 (http://www.bmfsfj.
de/BMFSFJ/kinder-und-jugend,did=125952.html): 
Offenbar sah man im BMFSFJ die Aufgaben der 
Kindertagesbetreuung in Gefahr, wenn sich die 
Kommunen mit ihrer Lohnsenkungspolitik durch-
setzen würden. Ein bis dahin beispielloser Eingriff 
in die Tarifautonomie, der allerdings nicht für die 
Erzieherinnen und Erzieher Partei ergreift, sondern 
für die von ihnen geforderte, aber angegriffene 
Funktionalität. 

17 Vgl. den „Offenen Brief an Ole v. Beust – ASD-
Mitarbeiter fordern bessere Bedingungen“, unter-
zeichnet von 322 (von insgesamt 330) Fachkräf-
ten des ASD in Hamburg, Hamburger Abendblatt 
vom 25.05.2009.

18 Vgl. den o.g. „Offenen Brief“ zur Situation in 
Hamburg. Dagegen heißt es im Expertenbericht 
der BSG zum Fall Lara (http://www.hamburg.de/
contentblob/1380726/data/expertenbericht-lara.
pdf) auf S. 4: „Trotz Personalverstärkung ist die Si-
tuation im ASD Wilhelmsburg zurzeit angespannt, 
jedoch nicht in einem Maße, das eine ordnungs-
mäßige Arbeit ausschließt.“ – Dass sich fachliche 
Fehler mit zunehmender Be- und Überlastung der 
Fachkräfte häufen, dürfte eigentlich auf der Hand 
liegen. Mit der Argumentation der BSG wird jeder 
systematische Grund für fachliche Fehler geleug-
net und der jeweils handelnden Person angela-
stet. Da war man in Bremen etwas ehrlicher: vgl. 
den Untersuchungsbericht zum Fall Kevin in Bre-
men, Bremische Bürgerschaft Drs. 16/1381 vom 
18.04.2007. Wörtlich heißt es dort auf Seite 228: 
„Danach reicht das derzeit für die Ambulanten 
Sozialdienste Junge Menschen zur Verfügung 
stehende Personal nicht aus, um eine qualifi zierte 
Bearbeitung der Fälle zu gewährleisten. Entspre-
chend ist die Fallzahl der einzelnen Casemanager 
zu hoch. Um eine hinreichende Arbeitsqualität 
sicherzustellen, muss den einzelnen Mitarbeitern 
genügend Zeit zur Verfügung stehen, um die not-
wendigen Ermittlungen anzustellen, Gespräche 
zu führen, die Akten sorgfältig zu bearbeiten, 
kollegiale Beratungen und eventuell auch die 

Leistungsrecht Der Politik 
erscheinen die Leistungen zu 
Gunsten der Bürgerinnen und 
Bürger zu teuer. Bei Ermessenslei-
stungen ist eine Einschränkung 
der Leistungen wegen fehlender 
Haushaltsmittel relativ leicht zu 
haben: hier ist anerkannt, dass fi s-
kalische Überlegungen begrenzt in 
die Gewährung von Sozialleistun-
gen einfl ießen dürfen, nämlich 
dann, wenn dies dem Zweck der 
Ermächtigungsgrundlage nicht 
zuwiderläuft, § 39 Abs. 1 SGB 
I. Eine gleichmäßige Verteilung 
knapper Mittel kann also eine 
Versagung einer Leistung rechtfer-
tigen.19 Wegen dieses Umstands 
werden Ermessensleistungen auch 
häufi g als „freiwillige Leistungen“ 
bezeichnet, was die Sache nicht 
ganz trifft (es geht um „pfl ichtge-
mäßes Ermessen“), aber jedenfalls 
die restriktive Perspektive der 
Leistungsträger veranschaulicht.

Bei Rechtsanspruchsleistungen 
wird es schwieriger, aber ergie-
biger, weil diese Leistungen ko-
stenmäßig deutlich umfangreicher 
sind. Schwieriger wird das Sparen 
hier, weil Gesetz und Verfassung 
vorsehen, dass Rechtsansprüche 
unabhängig von zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmitteln zu 
befriedigen sind, sie gelten im 
Unterschied zu den „freiwilligen 
Leistungen“ als „Pfl ichtleistungen“. 
Der Geltungsanspruch des Rechts 
und die vom Gesetzgeber einst-

Unterstützung eines Fachdienstes oder des Vor-
gesetzten einzuholen sowie nach Einleitung der 
Hilfemaßnahmen auch deren Tragfähigkeit und 
Auswirkung zu überprüfen“ – Schon der Elfte 
Jugendbericht der Bundesregierung, BTDrucks. 
14/8181 vom 04.02.2002 griff den Zusammen-
hang zwischen auf den Seiten 89 auf.

19 Die Frage ist allerdings umstritten. Vgl. hierzu 
einerseits Wolf/Bachhoff/Stober/VerwR Bd. 1, 12. 
Aufl . 2007, § 31, Rn. 52 und Maunz/Dürig GG, 
Kommentar, Art. 3 Abs. 1, Rn. 456 jeweils unter 
Berufung auf den haushaltsrechtlichen Grundsatz 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; anderer-
seits Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenab-
wehrrecht, 9. Aufl .1986, S. 381 die jedenfalls ei-
nen fi nalen Sparwillen unter den Ermessensfehler 
der „sachfremden Erwägung“ subsumieren.

mals für unverzichtbar gehaltene 
jeweilige Aufgabe erfordern die 
Emanzipierung der Normaussage 
von den zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmitteln. Hier muss die 
Verwaltung kreativ werden – und 
sie wird kreativ. In die Prüfung 
von Voraussetzungen und Rechts-
folgen von Rechtsansprüchen 
wie der Hilfe zur Erziehung, 
der Eingliederungshilfe und der 
Volljährigenhilfe, aber auch des 
Rechtsanspruchs auf einen Kinder-
gartenplatz werden Finanzierungs-
vorbehalte hineingelesen, die mit 
verwaltungsrechtlicher Dogmatik 
kaum in Einklang zu bringen sind. 
Unter dem Stichwort „Ambulanti-
sierung“ werden etwa die einzel-
nen Hilfen der §§ 27 ff. SGB VIII 
in eine Art Stufenverhältnis 
gebracht, als gälte ein Grundsatz 
„ambulant vor stationär“; Rechts-
ansprüche werden in Ermessens-
leistungen uminterpretiert und 
damit für tendenziell verzichtbar 
erklärt; die Leistungsschwelle des 
„erzieherischen Bedarfs“ des § 27 
SGB VIII wird rechtsfehlerhaft 
mit der Eingriffsschwelle der 
Kindeswohlgefährdung des § 1666 
identifi ziert20; Niedrigschwellig-
keit und Sozialraumorientierung 
– womöglich noch mit der Bud-
getierung von Rechtsansprüchen 
– werden als sozialpädagogische 
Vehikel identifi ziert, mit denen 
man zu günstigeren Hilfen und 

20 Der sog. „Hamburger Verfügungsstopp“ war 
ein besonders eklatanter Fall. In einer „Verfügung 
zur Bewilligung und Beendigung ambulanter Hil-
fen zur Erziehung“ der Hamburger Bezirksämter, 
die zum 01.10.1999 in Kraft trat, wurde die Be-
willigung von Hilfe zur Erziehung nach §§ 30, 31 
SGB VIII auf Ausnahmefälle (insbesondere Kindes-
wohlgefährdungen) eingeschränkt; außerdem sah 
sie eine Überprüfung bereits lau fender Fälle unter 
diesen strengen Voraussetzungen vor. – In zwei 
Entscheidungen – VG Hamburg, Beschluss vom 
08.12.1999, Az. 13 VG 4683/99, in: ZfJ 2000, 274-
276 u. VG Hamburg, ZfJ 2000, 276-277 – ist diese 
Behördenpraxis erfolgreich angegriffen worden. 
Vgl. hierzu Krölls, Kontinuität im Wandel Hambur-
ger Sozialpolitik - Fortschritte der wohlfahrtspoli-
zeilichen Modernisierung des Sozialstaates, Forum 
für Kinder- und Jugendarbeit, 2002, 45; ferner 
insbesondere zur Reformdiskussion in Hamburg 
mit genauer Analyse des Verfügungsstopps, der 
Kontingentvereinbarung sowie der Sozialraumo-
rientierung: Weber, Modernisierung öffentlicher 
Steuerung der Jugendhilfe, Idstein 2006. 
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damit zu einer Entlastung der 
öffentlichen Haushalte umsteu-
ern kann. All dies stellt eine 
Verwaltungspraxis dar, die dem 

geltenden Grundsatz der präven-
tiven, effektiven und rechtzeitigen 
Leistungsgewährung (vgl. § 17 
Abs. 1 SGB I) zuwider läuft.21

21 Vgl. hierzu die „10 Goldenen Regeln“ zur Prio-
risierung (http://gesundheit-soziales.hamburg.verdi.
de/strategiediskussion/data/bsfvg-sparkonzept-
2.pdf) von Hamburgs Sozialsenator Dietrich Wersich 
mit bemerkenswerten Vorschlägen. Ich greife stich-
punktartig heraus: „4. Umsteuerung in günstigere 
Hilfen bzw. Leistungsarten, z.B. Ambulantisierung, 
niedrigschwelligere, weniger kostenintensive Hilfe- 
und Leistungsformen, die ähnlich wirksam oder im 
Idealfall sogar wirksamer sind, Einbeziehung von 
Netzwerken und Nachbarschaften (Integration) statt 
(Über-)Professionalisierung. (…)10. Standardabsen-
kungen, z.B. Verringerung von Personalschlüsseln, 
Leistungsinhalten und -ansprüchen, Leistungsent-
gelten, Aufbau von Hürden für die Inanspruchnah-
me von Leistungen, Steuerungswirkungen über 
Informationen, Entgelte, Reduktion von Rechtsan-
sprüchen (ggf. Fachministerkonferenzen, Bundesra-
tsinitiativen).“

Allgemein entfernt sich die 
Jugendhilfepraxis auch im 
Verwaltungsverfahren davon, 

Leistungen bedarfsgerecht zur 
Verfügung zu stellen. Es wird 
auf die Stellung von Anträgen 
gepocht, wo Klienten genau 
damit ersichtlich Schwierigkeiten 
haben, Hilfeplanverfahren werden 
mit Zugangshürden ausstaffi ert, 
Zuständigkeitskonfl ikte werden 
kleinlich und erbittert auf dem 
Rücken der Leistungsberechtigten 
ausgetragen.22 All dies kann nicht 
verwundern, denn wo intern 
beständig darum gekämpft wird, 
Kosten einzusparen, muss sich 
dies als Widerspruch gegenüber 
einer bedarfsgerechten Leistungs-

22 Vgl. hierzu wiederum die „10 Goldenen Re-
geln“, die genau dies als Sparkonzept vorsehen.

gewährung geltend machen 
– schließlich schlägt sich nicht 
nur die rechtmäßige, sondern 
auch die rechtswidrige Verwei-

gerung oder Verzögerung von 
Leistungen positiv im Haushalt 
der Leistungsträger nieder. 

Die Justiz als Garant der Leis-
tungsfähigkeit und Leistungs-
bereitschaft von Jugendhilfe 
und ASD Wo die politische 
Führung des Gemeinwesens und 
die Landes- und Kommunalverwal-
tungen so zielsicher Sozialleistun-
gen und darin auch die Leistungen 
der Jugendhilfe als negatives 
Gewicht in den öffentlichen Haus-
halten ausgemacht haben – sie 
tragen zum Wirtschaftswachstum 
nur sehr vermittelt bei, müssen 
sich stattdessen an lauter Zukunft-

Knut Hinrichs 

Foto: Ingmar Eckhardt
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sinvestitionen relativieren –, blei-
ben Konfl ikte mit den ebenfalls 
Notwendigkeit beanspruchenden 
sonstigen Staatszielen nicht aus. 
Bei dem hier beleuchteten Feld 
der Kinder u. Jugendhilfe geht 
es vor allem um den Schutz des 
Kindeswohls sowie die im Vorfeld 
gewährten und fl ankierenden So-
zialleistungen. Diese Staatszwecke 
beanspruchen ebenfalls recht-
liche, sogar verfassungsrechtliche 
Geltung (Art. 6 Abs. 2. S. 2, sowie 
Art. 20 Abs. 1 GG). Was sagen die 
Gerichte zu diesem Konfl ikt?

Personalkosten Was die Kon-
fl ikte zur personellen Ausstattung 
der Jugendämter und des ASD 
angeht, sind die heute gültigen 
schlechteren Arbeitsbedingungen 
zwar nach langem Streit, aber 
letztlich im Konsens mit den Ar-
beitnehmervertretungen zu Stande 
gekommen: Sie haben ja dem neu-
en TVöD 2005 zugestimmt. Auch 
im jüngsten Abschluss im April 
2010 erfolgte keine Verbesserung, 
sondern eine Verschlechterung des 
Verhältnisses von Lohn und Lei-
stung für die Arbeitnehmer – mit 
Zustimmung  ihrer Vertretungen. 
Allerdings handelt es sich hier 
auch nicht um einen Fall für das 
Arbeits- oder das Beamtenrecht. 
Es handelt sich vielmehr um das 
Feld des Arbeitskampfes, der nur 
für Angestellte zulässig ist und 
mit Arbeitskampfmaßnahmen 
– Streik usw. – zu führen wäre. 

Im Kampf der Beschäftigten für 
ein besseres Verhältnis von Lohn 
und Leistung erweist sich aller-
dings die abgeleitete Sphäre des 
öffentlichen Dienstes als Schwä-
che der Arbeitnehmerseite: Ein 
Streik führt im öffentlichen Sektor 
– anders als bei einem gewinnori-
entierten Unternehmen – nur sehr 
vermittelt zu einer ökonomischen 
Schädigung der Arbeitgeberseite, 
die ansonsten in einer Schmäle-
rung des Gewinns besteht. Denn 
die Kommunen stellen Sozialar-

beiter und Sozialarbeiterinnen 
nicht zur Gewinnerzielung ein, 
sondern um Familien und ihre 
soziale Lage zu pfl egen; ein nicht 
besetzter ASD schlägt sich nicht 
als Minus im öffentlichen Haus-
halt nieder. Etwas anderes ergäbe 
sich dann, wenn die Anspruchs-
berechtigten ihre Leistungen von 
Rechts wegen einfordern würden, 
was, wie man sogleich sehen 
wird, nur ausnahmsweise der Fall 
ist. So bleibt ein Arbeitskampf 
im sozialen Bereich lange eine 
öffentlich ausgetragene Werbe-
veranstaltung um den größeren 
Rückhalt bei der Bevölkerung als 
Versuch, Politik und Öffentlichkeit 
zu beeindrucken. Dies alles war 
im Kita-Streik der Erzieherinnen 
im Jahr 2009 zu beobachten.

Justiziabel könnte die Perso-
nalausstattung, -belastung und 
-entlohnung erst dann werden, 
wenn hierdurch fachliche Stan-
dards gefährdet werden. Hier fällt 
der Blick zunächst auf das Fach-
kräftegebot des § 72 Abs. 1 SGB 
VIII, wobei die Kriterien für eine 
Eignung im Gesetz selbst nicht 
defi niert sind. Zu den Fachkräften 
zählen beispielsweise Sozialar-
beiter, Sozialpädagogen, Erzieher, 
Psychologen, Diplompädagogen, 
Heilpädagogen, Sonderschulpäda-
gogen, Psychologen, Jugendpsy-
chiater und Psychotherapeuten.23 
Eine Anstellung von Personen 
beim ASD, die diesen Kriterien 
nicht entspricht, wäre danach 
rechtswidrig. Darum wird es aber 
gegenwärtig beim ASD nicht ge-
hen; problematisch erscheint eher 
die chronische Überlastung und 
geringe Bezahlung der Fachkräfte. 
Hierzu sagt § 72 SGB VIII indes 
nichts, dieser Weg führt in die Irre.

Die schlechte personelle Aus-
stattung des ASD und chronische 
Überlastung bei geringer Be-
zahlung könnten jedoch dann 
justiziabel werden, wenn gerade 
diese Form schlechter Ausstattung 
und/oder schlechter Organisation 
23 BT-Drs. 11/5948, S. 97.

zu Schäden bei Klienten, insbe-
sondere den Kindern führt. Dann 
wäre an die Geltendmachung von 
zivilrechtlichen Schadensersatzan-
sprüchen und Schmerzensgeld so-
wie die strafrechtliche Haftung des 
einzelnen Sozialarbeiters bzw. der-
jenigen Person zu denken, der die 
Organisationshoheit im ASD ob-
liegt.24 Für den Sozialarbeiter/die 
Sozialarbeiterin vor Ort bleibt da-
neben nur die Überlastanzeige, um 
den Arbeitgeber/den Dienstherrn 
daran zu erinnern, dass die gefor-
derte Arbeitsbelastung zu wei-
teren Risiken führt und etwaige 
Haftungsfragen nicht, an ihm/an 
ihr „hängen bleiben“. Allerdings: 
Schadensersatz und Strafe sind 
auf die Wiederherstellung verletz-
ten Rechts gerichtet, beseitigen 
also nicht den Missstand, sondern 
setzen ihn voraus – weshalb etwas 
zynisch immer auf den „passenden 
Fall“ gewartet werden muss. 

Eine andere Überlegung zur 
rechtlichen Sicherung einer 
angemessenen personellen 
Ausstattung gegenüber aktuellen 
Sparprogrammen führt über den 
Umweg des Leistungsrechts, das 
den Berechtigten einen Anspruch 
auf die geeignete und notwendige 
Hilfe insbesondere aus § 27 SGB 
VIII einräumt. Wenn etwa ein 
Betroffener aktuell keine Hilfe 
erhält, weil der ASD überlastet ist, 
die Befriedigung des Hilfebedarfs 
also in die Zukunft geschoben 
wird, dann kann der Berechtigte 
seine insoweit schlecht erfüllten 
Leistungsansprüche durch Wi-
derspruch, Verpfl ichtungsklage 
und ggf. im Wege des Eilver-
fahrens geltend zu machen.25

24 In einem haarsträubenden Fall eines Zustän-
digkeitsstreits zweier Jugendämter hat der BGH 
im Jahr 2004 zum ersten Mal eine Amtspfl ichtver-
letzung erkannt, wenn durch den Zuständigkeits-
streit ein face-to-face-Gespräch mit Pfl egeeltern 
unterbleibt, die – was sich erst im Nachhinein he-
rausstellte – das Kindeswohl gefährdeten und das 
Kind lebensgefährlich zu Schaden kam; vgl. BGH, 
FamRZ 2005, 93-97. 

25 Vgl. hierzu die nachfolgende Darstellung im 
Rahmen des Leistungsrechts.

Knut Hinrichs 
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Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass die rechtliche Kontrol-
le zur Sicherstellung einer ange-
messenen Personalausstattung nur 
sehr begrenzt geeignet ist; eine ge-
wisse Signalwirkung mag solchen 
Verfahren zukommen. Gerichtliche 
Verfahren werden jedoch eine 
politische Auseinandersetzung um 
das Thema kaum ersetzen können.

Leistungsrecht Was jedoch die 
Leistungsseite anbelangt, ergibt 
sich ein anderes Bild. Für die 
Berechtigten stehen Sozialgerichte 
und – im Bereich der Jugendhilfe 
– die Verwaltungsgerichte be-
reit, um die Verwaltung an ihrer 
gesetzlichen Verpfl ichtungen 
zu erinnern. In der Tat zeigt 
sich, dass die Rechtsprechung in 
vielen Fällen zu einer Korrektur 
rechtswidriger Entscheidungen 
der Jugendämter geführt hat. 

Kontrolle des Verwaltungshan-
delns durch die Verwaltungsge-
richte Als Beispiele dafür, dass 
die Verwaltungsgerichte ihren 
Kontrollauftrag sehr ernst neh-
men, seien beispielhaft folgende 
Entscheidungen zu Grundfragen 
des Jugendhilferechts genannt:

Zur Unzulässigkeit des „Ham-
burger Verfügungsstopps“;26

Zur Notwendigkeit echter 
Einzelfallentscheidung in der 
Jugendhilfe, die einer Verwei-
gerung von Leistungen wegen 
nicht weiter begründeten „Lehr-
buchmeinungen“ den Weg ver-
sperrt;27

Zur Rechtsanspruchsqualität der 
Hilfe für junge Volljährige;28

Zu vorläufigen Leistungen, die 
dem Streit der Leistungsträger 
über ihre Zuständigkeit den Weg 
verbauen;29 

26 VG Hamburg, ZfJ 2000, 274-277.

27 OVG Lüneburg, ZfJ 2002, 397 ff. 

28 BVerwGE 109, 325-330.

29 VG Aachen, Urteil vom 23.05.2008, EuG 2009, 
126.

•

•

•

•

Zur vollen Überprüfbarkeit 
der Entscheidungen des Jugend-
amtes;30

Zur Unzulässigkeit der sozial-
raumorientierte Steuerung durch 
Budgets31 und Unanwendbarkeit 
des Vergaberechts im Jugendhil-
ferecht.32

Legitimation des Verwaltungs-
handelns durch die Verwal-
tungsgerichte Es gibt freilich 
auch Entscheidungen, in denen 
die Gerichte zu Lasten der kla-
genden Anspruchsberechtigten 
entschieden haben. Hier sa-
hen die Gerichte ihre Aufgabe 
eher darin, die immer restrik-
tivere Praxis der Jugendämter 
juristisch zu unterfüttern:

Erfordernis einer Antragstellung 
im Jugendhilferecht auch ohne 
gesetzliche Grundlage;33

Zur Einschränkung des Wunsch- 
und Wahlrechts auf anerkannte 
Träger der freien Jugendhilfe;34

Zu besonderen Restriktionen bei 
der Großelternpflege;35 
Zur Annahme eines Beurteilungs-
spielraums im Jugendhilfe-
recht.36

Insbesondere die Frage der Kon-
trolldichte jugendhilferechtlicher 
Entscheidungen zeigt sehr deut-
lich, dass die Verwaltungsgerichte 
ihre Aufgabe keineswegs nur darin 
sehen, den Leistungsberechtigten 

30 VGH Mannheim, NDV-RD 2002, 12-14. OVG 
Lüneburg, NDV-RD 2009, 49-51. Interessant auch 
VG Hamburg, ZfJ 2000, 277-279, das ganz undog-
matisch einen Beurteilungsspielraum zur Absiche-
rung einer fachlichen Entscheidung, also gegen-
über der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, annimmt.

31 OVG Hamburg, ZfJ 2005, S. 118 ff. OVG Lü-
neburg, 13.03.2006; NVwZ-RR 2006, 618; OVG 
Berlin, RsDE 63 (2006), 67-74; OVG Lüneburg, Be-
schluss vom 09.07.2010, Az. ME 307/09.

32 OVG Münster, ZfJ 2005, 484-485.

33 BVerwGE 112, 98-106.

34 OVG Hamburg, RsDE 31 (1996), 74 ff.; VG 
Minden, DAVorm 1997, 812 f.

35 BVerwG, NDV-RD 1997, 80-82. Inzwischen 
durch eine Änderung im Gesetz im Rahmen des 
KICK, BGBl. I vom 27.12.2004, S. 3852, (§ 27 Abs. 
2a SGB VIII) obsolet geworden.

36 BVerwGE 109, 155-169; VGH München, 
FEVS 57, 128-130. 

•

•

•

•

•

•

zur Realisierung ihrer Ansprüche 
im Wege eines Prozesses zu verhel-
fen, sondern dass sie davon ausge-
hen, dass die Jugendämter dies im 
Rahmen der ihnen zustehenden 
Verwaltungshoheit selbst erledi-
gen. Ob dieses Vertrauen ange-
sichts aktueller Sparzwänge in den 
Kommunen gerechtfertigt ist, er-
scheint dabei durchaus fraglich.37 

Ein erstes Fazit Insgesamt über-
wiegen jedoch sicher die zu-
sprechenden die versagenden 
Entscheidungen. Die insoweit 
vorgenommenen Korrekturen füh-
ren gleichwohl nicht dazu, dass die 
Kommunen nunmehr in der Mas-
se der Fälle von ihrem Kurs abrü-
cken würden. Sie reichen zumeist 
nur dazu, im jeweiligen Einzelfall 
etwas zu Gunsten der betroffenen 
Eltern bzw. ihren Kindern zurecht-
zurücken. Dies zeigt, dass mit ei-
ner verwaltungsgerichtlichen Ent-
scheidung, die das Jugendamt zur 
Gewährung einer geeigneten und 
notwendigen Hilfe verpfl ichtet, die 
Rechnungsweise des Leistungsträ-
gers weder grundsätzlich kritisiert, 
noch grundsätzlich außer Kraft 
gesetzt wird. Mit gerichtlichen 
Entscheidungen, in denen man 
unterliegt, ist rechtlich-kalkulie-
rend umzugehen; ob daraus die 
Änderung einer Verwaltungspra-
xis folgt, ist eine durchaus offene 
Frage. Ihre Beantwortung hängt 
letztlich davon ab, welchen Weg 
die Verwaltung geht: entweder sie 
verfolgt Kosteneinsparungen mit 
damit zumeist einhergehender 
Rechtswidrigkeit des Verwaltungs-
handelns oder sie verfolgt die 
Rechtmäßigkeit des Verwaltungs-
handelns mit zumeist damit ein-
hergehenden Kostensteigerungen. 

Hinzu kommt, dass Leistungs-
berechtigte im Bereich der 
Jugendhilfe nur ausnahmsweise 
den Rechtsweg beschreiten, um 

37 Vgl. hierzu: Hinrichs, Jugendhilfe und verwal-
tungsgerichtliche Kontrolldichte – ein Überblick, 
JAmt 2006, 377 ff.
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ihre Ansprüche durchzusetzen. 
Angesichts der ambivalenten 
Verheißungen der Jugendhilfe 
– sozialpädagogische Hilfe dafür, 
trotz des kapitalistischen Alltags 
seine Kinder wieder besser zu 
erziehen – haben sie auch wenig 
Grund dazu. Sie erleben Jugend-
hilfeleistungen als Eingriff in ihre 
familiale Intimsphäre und werden 
– in der sozialarbeiterischen Reali-
tät – durch die Fachkräfte des ASD 
auch nicht als Leistungsberechtigte 
angesprochen, sondern eher als 
potentielle Gefährdungen für ihre 
Kinder. Eltern, die sich an dieser 
Stelle auf den Rechtsstandpunkt 
stellen, stehen im Übrigen eher 
im Verdacht sich „bloß entlasten“ 
zu wollen, statt ihr natürliches 
Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 S. 1 GG) 
wahrzunehmen.38 Insofern ver-
wundert es nicht, dass die Betrof-
fenen wenig Elan bei der Durch-
setzung ihrer Ansprüche zeigen. 

Daher sind es bis jetzt vor allem 
die freien Träger, die die Berech-
tigten in der Durchsetzung ihrer 
Rechte unterstützen. Hier paart 
sich auf der einen Seite das sozi-
alanwaltschaftliche Engagement 
dieser gemeinnützigen Instituti-
onen mit dem ihnen zugebilligten 
wirtschaftlichen Eigeninteresse.39 
Denn die freie Wohlfahrtpfl e-
ge „profi tiert“40 natürlich von 
jeder Leistung, die durch ein 
Jugendamt bewilligt wurde.

Wie sehr die Realität des 
Leistungsrechts inzwischen durch 
das Leistungserbringungsrecht 
geprägt wird, zeigt ein Exkurs zu 

38 Speziell zu diesem Problem: Nüberlin, Jugend-
hilfe nach Vorschrift? Pfaffenweiler 1997, S. 96.

39 Vgl. zur Anwendbarkeit des Art. 12 GG auf 
frei-gemeinnützige Institutionen: OVG Lüneburg, 
Beschluss vom 09.07.2010, Az. ME 307/09 im 
Rahmen der Untersagung einer Budget-gesteu-
erten Sozialraumorientierung.

40 Es handelt sich nicht im engeren Sinne um 
Profi te, da die freie Wohlfahrtspfl ege gemeinnüt-
zig ausgerichtet ist; selbst bei den frei-gewerb-
lichen Trägern, die dieses Privileg nicht genießen, 
hält sich die Gewinnerzielung in engen Grenzen, 
dürfte jedenfalls mit der „freien Wirtschaft“ nicht 
zu vergleichen sein.

zwei aktuellen Entscheidungen, in 
denen das Bundessozialgericht im 
verwandten Bereich der Sozialhilfe 
sowie der sozialen Pfl egeversi-
cherung an ganz unscheinbaren 
Stellen den Sparbedürfnissen der 
Kostenträger Einhalt geboten hat.

Einfl üsse des Leistungserbrin-
gungsrechts auf das Jugendhil-
ferechtsverhältnis Das BSG zum 
Dreiecksverhältnis im Sozial-
hilferecht: notwendige Beila-
dung des Leistungserbringers

In einer aktuellen Entschei-
dung41 zur Übernahme von 
Heimpfl egekosten durch den So-
zialhilfeträger vertritt das BSG die 
Auffassung, dass der Heimträger 
gem. § 75 Abs. 1 SGG (§ 65 Abs. 1 
VwGO) notwendig beizuladen sei. 
Bislang war die Rechtsprechung 
hier davon ausgegangen, dass im 
Rahmen des sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnis alle Leistungs-
beziehungen nur „über‘s Dreieck“, 
d.h. zwischen Leistungsträger 
und Leistungsempfänger bzw. 
zwischen Leistungsempfänger 
und Leistungserbringer abzu-
wickeln seien; nun meint das 
Gericht, dass der Leistungsträger 
im Rahmen eines „Sachleistungs-
verschaffungsanspruches“ mit 
Gewährung der Leistung an den 
Leistungsempfänger unmittel-
bar ein Rechtsverhältnis zum 
Leistungserbringer entsteht. 

Wichtig für unseren Zusam-
menhang ist dies: Durch die-
se Rechtsprechung wird der 
Leistungserbringer, in der Regel 
eine Institution der freien Wohl-
fahrtspfl ege, in der Jugendhilfe ein 
freier Träger, Prozessbeteiligter im 
Sozial-/Verwaltungsrechtsstreit. Er 
hat damit die Möglichkeit, diesen 
Prozess in seinem Sinne durch 
Prozess- oder Beweisanträge zu 
begleiten und zu unterstützen; 
ferner wirkt die Rechtskraft des 
41 BSGE 102, 1-10 = SGb 2010, 157-161.

Urteils dann auch für und ge-
gen den Leistungserbringer. 

Hierdurch wird die Rolle der 
Betroffenen im Prozess gestärkt, 
da die Betroffenen bislang in 
ihrem Prozessrechtsverhältnis 
kein starkes, rechtlich anerkanntes 
und gewünschtes Interesse auf 
ihrer Seite haben, sondern ihre 
Bedürftigkeit, die ihrer Substanz 
nach im öffentlichen Interesse 
nach Kompensation erzieherischer 
Mangellagen besteht. Nun wird 
womöglich das wirtschaftliche In-
teresse der freien Träger zum He-
bel für einen besseren Schutz der 
Betroffenen vor rechtswidrigen 
Entscheidungen der Verwaltung.

Das BSG zum leistungs-
gerechten Entgelt 
In einer aktuellen Entscheidung42 
im Bereich der Finanzierung von 
Pfl egeeinrichtungeng hat das 
BSG seine alte Rechtsprechung43, 
dass allein der Markt sozialer 
Dienstleistungen über die Höhe 
des Leistungsentgelts entscheiden 
solle, aufgegeben. Vielmehr solle 
dann, wenn ein Leistungsentgelt 
im Vergleich mit anderen gleich-
gearteten Einrichtungen oberhalb 
des unteren Preisdrittels liege, 
die Möglichkeit bestehen, diesen 
Mehrpreis plausibel zu begründen.

Wichtig für unseren Zusammen-
hang ist dies: Hierdurch wird aller 
Voraussicht nach die Abwärtsspi-
rale der Preise im Pfl egebereich 
zumindest gebremst werden, weil 
nun die Einrichtungen wieder mit 
ihren Selbstkosten, wenn auch nur 
subsidiär, argumentieren dürfen. 
Dieser „interne Vergleich“ war 
ihnen durch die alte BSG-Recht-
sprechung zum ausschließlich 
maßgeblichen „externen Ver-
gleich“ verwehrt. Insbesondere 
ist es ihnen nun möglich, etwai-
ge Tarifbindungen der Träger 
besser zu berücksichtigen.

42 BSGE 102, 227-248 = NZS 2010, 35-45.

43 BSG, Urteil vom 14.12.2000, BSGE 87, 199 ff.
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Damit wird mittelbar die 
Versorgungssituation der Be-
troffenen gestärkt, da nun die 
Entgeltverhandlungen der freien 
Träger die fachlichen Notwen-
digkeiten der Betreuung wieder 
Eingang in die Bestimmung des 
leistungsgerechten Entgelts fi nden 
können und nicht durch einen 
für die Träger ruinösen Preis-
bildungsmechanismus immer 
weiter nach unten rutschen. 

Ein zweites Fazit
In beiden angesprochenen Ent-
scheidungen des BSG wird also 
das Bemühen der öffentlichen 
Kostenträger, die Kosten für 
personenbezogene soziale Dienst-
leistungen abzusenken – dort 
waren es Sozialhilfeträger und die 
Träger der sozialen Pfl egeversiche-
rung –, vorsichtig gebremst. Dabei 
wird umgekehrt die sozialanwalt-
schaftliche Rolle der freien Träger 
vorsichtig gestärkt. Interessant in 
diesem Zusammenhang ist, dass 
auch die Kürzungsprogramme, die 
im Rahmen von Sozialraumbud-
gets in der Jugendhilfe – und seien 
diese bloß „virtueller“ Art – auch 
über den Hebel der Berufsfreiheit 
der Leistungserbringer aus Art. 
12 GG gestoppt werden konnten, 
obwohl bei diesen Verfahren die 
sozialpolitische Sorge um die 
Kürzung von Sozialleistungen 
gegenüber den Betroffenen ebenso 
angegriffen wurden.44 Ob freilich 
die Rechtsprechung des BSG von 
den für die Jugendhilfe zustän-
digen Verwaltungsgerichten über-
nommen wird, bleibt abzuwarten. 

Schlussfolgerungen: Zur 
Rechtsbindung im Jugend-
hilferecht Warum also ringt 
die Jugendhilfe mit der Rechts-
bindung, warum sind so viele 
Entscheidungen der Jugendämter 
rechtswidrig45? Der wesentliche 

44 Vgl. Fn. Nr. 31.

45 Eine Statistik hierzu gibt es nicht, weil beim 
Statistischen Bundesamt die Erfolgsquoten bei 
den Verwaltungs- und Sozialgerichten nicht nach 

Grund dürfte darin liegen, dass die 
Jugendhilfe chronisch und syste-
matisch zu geringe Mittel erhält, 
um ihre Aufgaben nach Geist und 
Buchstaben des SGB VIII zu er-
füllen. Diese Knappheit der Mittel 
ist der Ausgangspunkt jeglicher 
Sozial- und Familienpolitik, weil 
es in einer marktwirtschaftlichen 
Ordnung um etwas anderes 
geht, als um ein – unter anderem 
– bedürfnisgerechtes Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen; 
auch der Jugendhilfe geht es nicht 
darum. Um die Befriedigung der 
Bedürfnisse, die die Menschen ha-
ben, geht es in der Marktwirtschaft 
eben nie so ohne weiteres, son-
dern nur über den „Umweg“ einer 
geschäftlichen Ausnutzung dieser 
Bedürfnisse. Und dieser Umweg 
namens Wirtschaftswachstum, ist 
durch den politischen Hüter dieses 
Gemeinwesens so fest gefügt und 
unausweichlich gemacht, dass man 
schon sagen darf: dies, das Wirt-
schaftswachstum, ist der wirkliche 
Zweck des Gemeinwesens – wie 
sich nicht zuletzt jetzt in der Krise 
zeigt, wo Banken wegen ihrer 
„systemischen Bedeutung“ gerettet 
werden und eben nicht eine 
gesamtgesellschaftliche Anstren-
gung zur Bekämpfung der mise-
rablen Lebensbedingungen armer 
Familien unternommen wird46. 

Staatlich organisierte Jugendhil-
feleistungen mitsamt den damit 

Sachgebieten getrennt gezählt werden. Der Leser 
darf sich aber auf Erfahrungswerte des Autors ver-
lassen oder die Praktiker befragen.

46 Die Krise zeigt den immanenten Widerspruch 
zwischen dem Zweck kapitalistischen Wachstums 
und der dafür in Dienst genommenen Bevölkerung 
in grotesker Weise, spornt freilich die Vorden-
ker und Lautsprecher der marktwirtschaftlichen 
Ordnung nur weiter an: In der Fernsehsendung 
„Menschen bei Maischberger“ vom 01.06.2010 
muss sich der Bundesminister a.D. Norbert Blüm, 
der in seiner ganzen politischen Karriere durch 
und durch konstruktiv damit beschäftigt war, ein 
bescheidenes Überleben der kleinen Leute in Ab-
hängigkeit von „der Wirtschaft“ zu organisieren 
von Arnulf Baring, Hans-Olaf Henkel und Michel 
Friedman beschimpfen lassen, Blüm und seine 
Sozialpolitiker hätten den griechischen Staatsban-
krott verursacht – und nicht etwa die Banker, die 
mit diesem Test auf die Werthaltigkeit des Euro 
einen systemkonformen Weg aus der Finanzkrise 
gesucht haben.

verbundenen Kosten verdanken 
sich also auch nicht dem schlich-
ten Zweck, ein besseres Aufwach-
sen von Kindern und Jugendlichen 
zu organisieren, sondern sie 
verdanken sich der Sorge darum, 
dass die marktwirtschaftliche 
Ordnung so viel dysfunktionale 
Armut, Verwahrlosung und 
Gewalt hervorbringt, dass die 
marktwirtschaftlichen Werte 
der Eigenverantwortlichkeit und 
Gemeinschaftsfähigkeit werdender 
Persönlichkeiten (§ 1 Abs. 1 SGB 
VIII) in Gefahr geraten. Der Staat 
muss als „sozialer Interventions-
staat“47 eingreifen, um seine gesell-
schaftlichen Ressourcen zu schüt-
zen, zu pfl egen und zu entwickeln, 
dies sieht bereits die Verfassung 
mit dem staatlichen Wächteramt 
(Art. 6 Abs. 2 S. 2 GG) vor. Jugend-
hilfe ist daher – dafür – absolut 
notwendig; aber dies stempelt sie 
zugleich mit dem Verdacht, bloß 
entlastend zu wirken, bloß Bedürf-
nisse der Betroffenen zu befriedi-
gen, also bloße Wohltat zu sein, 
statt dem wirklichen Zweck des 
Gemeinwesens, dem Wirtschafts-
wachstum, zu dienen, von dem in 
dieser Gesellschaft alles abhängt. 

Insofern kann man durchaus 
von einem Zielkonfl ikt sprechen: 
einerseits gilt es, die Kosten in 
der Jugendhilfe knapp zu halten, 
andererseits bestehen gerade diese 
Kosten nicht in bloßen Wohltaten, 
sondern sind notwendig zum 
Schutz und zur Pfl ege und Ent-
wicklung der sozialen Ressourcen. 

Die Leistung der Rechtsprechung 
besteht nun darin, die Verwaltung 
gegen ihre eigene Haushaltslogik 
an den – in Rechtsvorschriften 
gegossenen – sozialpolitischen 
Willen des Gesetzgebers zu binden 
– einerseits. Andererseits verdan-
ken sich die Kriterien, nach denen 
die Rechtsprechung diese Rechts-

47 Maydell/Ruland-Pischas, Sozialrechtshandbuch, 
3. Aufl ., Neuwied 2003 C 24 Rn. 9.
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bindung erzwingt, selber der 
sozialpolitischen Zwecksetzung, 
Kinder und Jugendliche als soziale 
Ressource für das Gemeinwohl 
zu betrachten, denn Inhalt des 
Jugendhilferechtes sind, norma-
tiv gesprochen: die Herstellung 
von Eigenverantwortlichkeit und 
Gemeinschaftsfähigkeit werdender 
Persönlichkeiten, pragmatisch 
gesprochen die individuelle 
Fähigkeit, den kapitalistischen 
Alltag auszuhalten und dabei 
sozialverträglich zu bleiben. 
Jedenfalls besteht die Leistung 
der Rechtsprechung nicht darin, 
Kindern und Jugendlichen ein 
besseres Leben zu verfügen; die 
entsprechenden Restriktionen: 
Nachrangigkeit, Selbsthilfegrund-
satz und nur ausnahmsweise 
materielle Entlastung sind un-
schwer dem Gesetz zu entnehmen.

Unterm Strich entscheiden die 
Gerichte also über den aktuellen 
Stand des Zielkonfl iktes zwischen 
sparsamer Haushaltsführung und 
sozialpolitischer Zwecksetzung. 
Und dass die Fachkräfte der 
Jugendämter diese Kontrolle ihrer 
Tätigkeit als Beschränkung emp-
fi nden, Rechtsbindung als Hinder-
nis ihres sozialpädagogischen Wir-
kens, und Beurteilungsspielräume 
als Befreiung von aufwendiger 
und lästiger Rechenschaftslegung 
wahrnehmen, verwundert nicht 
– auch wenn sowohl zusprechende 
wie versagende gerichtliche Ent-
scheidungen am Ende nur eine 
Bestätigung der gesetzlichen Auf-
gaben des Jugendamtes darstellen. 

Nüchtern betrachtet, kürzt sich 
hierauf auch die Verheißung 
sozialer Gerechtigkeit zusam-
men. Neben der ausgleichenden 
Gerechtigkeit, die dem einzelnen 
durch die Gerichte zu Teil wird, 
kann und will sich der moderne 
Staat nicht vom Inhalt seines 
Herrschaftsverhältnisses lösen und 
zu einer Instanz der austeilenden 
Gerechtigkeit über das Maß des 

für ihn Nützlichen hinaus ma-
chen; womöglich also den vorhan-
denen Reichtum einfach verteilen, 
auf dessen Funktionalität es ihm 
für sein Wirtschaftswachstum 
über alle Maßen ankommt. Denn 
dies hieße, die Ausschließlich-
keit des grundrechtlich garan-
tierten Eigentums zu beseitigen. 
Und dies dürfte kaum auf der 
politischen Agenda stehen. 
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